
Studierende/r 
plant Auslandsaufenthalt

1. Planung des Auslandsaufenthaltes

Austauschkoordinator/in der Fakultät/des 
Fachs

wendet sich 
an

entwickelt 
gem. mit 
Stud. und 

unterschreibt

Learning 
Agreement (LA)

2. Durchführung des Auslandsaufenthaltes Studierende/r 
an der Partnerhochschule

3. Umsetzung nach der Rückkehr 
an die Leibniz Universität

Austauschkoordinator/in bzw. 
Prüfungsausschuss oder Studiendekan/in

reicht LA und 
Transcript ein

erteilt 
Bescheid 

über 
Anerkennung

Studierende/r erhält Bescheid

Ablauf der Anerkennungen von im Ausland erworbenen 
Studien- und Prüfungsleistungen

1. Planung

Die oder der Studierende plant einen Auslandsaufenthalt.

Allgemeine Informationen und Informationen zur 
Finanzierung werden beim Hochschulbüro für 
Internationales angeboten.

Die oder der Studierende wendet sich an den oder die 
zuständige/n Austauschkoordinator/in der Fakultät bzw. 
des Fachs.

Der/die Austauschkoordinator/in erarbeitet zusammen mit 
dem oder der Studierenden ein Learning Agreement. Der/
die Austauschkoordinator/in unterschreibt das Learning 
Agreement.

2. Durchführung

Der oder die Studierende führt den Auslandsaufenthalt 
durch.

Eine Änderung des Learning Agreement stimmt der/ die 
Studierende ggf. mit dem/der Austauschkoordinator/in ab.

3. Umsetzung nach der Rückkehr

Nach der Rückkehr reicht der/ die Studierende das 
Learning Agreement und das Transcript of Records bei 
dem/der Austauschkoordinator/in bzw. der/dem 
ERASMUS-Beauftragten zur Vorprüfung und Weiterleitung 
an den zuständigen Prüfungsausschuss bzw. die 
Studiendekanin oder den Studiendekan ein. 

Der Prüfungsausschuss bzw. die Studiendekanin oder der 
Studiendekan erteilt dem/ der Studierenden einen 
Bescheid über die Anerkennung und informiert das 
Prüfungsamt entsprechend. Der Bescheid enthält auch 
Angaben, auf welche Module/Lehrveranstaltungen die im 
Ausland erbrachten Leistungen angerechnet werden.

Das Prüfungsamt verbucht die anerkannten Leistungen.
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